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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz zu dem Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag

A .  Z i e l s e t z u n g

Ziel des Gesetzes ist es, die Umsetzung des von allen Regierungschefinnen und
Regierungschefs der 16 Bundesländer unterzeichneten Zweiten Glücksspielände-
rungsstaatsvertrages durch Ratifizierung in Landesrecht herbeizuführen.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Durch eine punktuelle Änderung des Staatsvertrages wird die Regulierung des
Sportwettenmarktes abgeschlossen und Klarheit für Anbieter und beteiligte Dritte
geschaffen; zugleich wird den Glücksspielaufsichtsbehörden der Weg zur
flächen deckenden Untersagung nicht erlaubter Angebote eröffnet. Der Zweite
Glücksspieländerungsstaatsvertrag sieht insbesondere Folgendes vor: 

•  Die Kontingentierung der Sportwettkonzessionen auf 20 wird aufgehoben und
es wird zu einem für alle Anbieter offenen Erlaubnisverfahren übergegangen.

•  Die bisherige siebenjährige Experimentierphase wird bis zum 30. Juni 2021, bei
Fortgeltung des Staatsvertrages über den 30. Juni 2021 hinaus bis 30. Juni 2024
verlängert. 

•  Durch eine Übergangsregelung wird ab Inkrafttreten des Zweiten Glücks-
spieländerungsstaatsvertrages allen Bewerbern im Konzessionsverfahren, die
die zweite Stufe erreicht haben und die Mindestanforderungen erfüllen, eine
vorläufige gesetzliche Erlaubnis erteilt, die spätestens ein Jahr nach Inkrafttre-
ten des Staatsvertrages erlischt.

•  Die bisher in der Zuständigkeit des Landes Hessen liegenden Aufgaben werden
auf andere Länder übertragen.

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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C .  A l t e r n a t i v e n

Keine.

D .  W e s e n t l i c h e  E r g e b n i s s e  d e s  N a c h h a l t i g k e i t s c h e c k s

Da von den Regelungen nur ein begrenzter Kreis von Unternehmen betroffen ist,
ergeben sich keine erheblichen Auswirkungen auf die ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Verhältnisse. Daher wurde von einem Nachhaltigkeitscheck
abgesehen.
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Staatsministerium                                                                 Stuttgart, 4. Juli 2017
Baden-Württemberg

Staatsminister und
Chef der Staatskanzlei

An die
Präsidentin des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,

die Landesregierung hat gemeinsam mit den übrigen Ländern den beigefügten
Zweiten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücksspielwesen in
Deutschland (Zweiter Glücksspieländerungsstaatsvertrag – Zweiter GlüÄndStV)
unterzeichnet. Im Hinblick auf den Beschluss der Landesregierung vom 11. Juli
1979 und die zwischen Landtag und Landesregierung getroffenen Absprachen hat
die Landesregierung Ihnen mit Schreiben vom 31. Januar 2017 hiervon vorab
Kenntnis gegeben. Zum Inkrafttreten bitte ich Sie, den unterzeichneten Staatsver-
trag nun vom Landtag bis spätestens 31. Dezember 2017 ratifzieren zu lassen. Fach-
lich federführend beim Zweiten GlüÄndStV ist das Innenministerium zuständig.

Der Glücksspielstaatsvertrag sieht seit 1. Juli 2012 die beschränkte Zulassung pri-
vater Anbieter von Sportwetten vor; das staatliche Wettmonopol ist während einer
Experimentierphase von sieben Jahren suspendiert. Eine Begrenzung des Ange-
bots durch eine Kontingentierung der Konzessionen ist nach der bisherigen ver-
fassungsgerichtlichen Rechtsprechung ebenso verfassungsgemäß wie das Konzes-
sionsverfahren mit abschließender Entscheidung durch das Glücksspielkollegium
als Gemeinschaftseinrichtung aller Länder (BayVerfGH, E. v. 25. September 2015).
Der Staatsvertrag kann jedoch weiterhin nicht umgesetzt werden, weil die hes-
sischen Verwaltungsgerichte die Erteilung der Konzessionen bis zu einer zeit-
lich nicht abschätzbaren Entscheidung in der Hauptsache aufgeschoben haben
(HessVGH, B. v. 16. Oktober 2015).

Um Bewegung in die Blockadesituation zu bringen, haben sich die Regierungs -
chefinnen und -chefs der Länder am 8. Dezember 2016 auf die vorliegende Fas-
sung des Zweiten GlüÄndStV geeinigt. Der Zweite GlüÄndStV sieht folgende
wesentlichen Änderungen vor:

–  Die Kontingentierung der Sportwettenkonzessionen wird für die Dauer der Ex-
perimentierphase aufgehoben; ein Auswahlverfahren (§ 4 b Abs. 5) ist nicht
mehr erforderlich.

–  Durch eine Übergangsregelung wird ab Inkrafttreten des Zweiten GlüÄndStV
allen Bewerbern im Konzessionsverfahren, die im laufenden Verfahren die
Mindestanforderungen erfüllt haben, für höchstens ein Jahr vorläufig die Tätig-
keit erlaubt.

–  Zudem werden die bisher in der Zuständigkeit des Landes Hessen liegenden
Aufgaben, dem Wunsch Hessens entsprechend, auf andere Länder übertragen.

Der Ministerrat hat am 4. Juli 2017 den beigefügten Entwurf des Gesetzes zu dem
Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag und dessen Einbringung in den Land-
tag beschlossen.

Mit freundlichen Grüßen

Klaus-Peter Murawski

Staatsminister und
Chef der Staatskanzlei
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Gesetz zu dem Zweiten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag 

Artikel 1

Gesetz zu dem Zweiten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag

Dem zwischen dem 16. März 2017 und 3. April 2017
unterzeichneten Zweiten Glücksspieländerungsstaats-
vertrag zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem
Freistaat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Branden-
burg, der Freien Hansestadt Bremen, der Freien und
Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land
Mecklenburg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen,
dem Land Nordrhein-Westfalen, dem Land Rheinland-
Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land
Sachsen-Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und
dem Freistaat Thüringen wird zugestimmt. Der Staats-
vertrag wird nachstehend veröffentlicht.

Artikel 2

Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung
in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem der Zweite Glücksspieländerungs-
staatsvertrag nach seinem Artikel 2 Absatz 1 Satz 1 in
Kraft tritt, ist im Gesetzblatt bekannt zu geben. Gleiches
gilt für den Fall, dass der Zweite Glücksspieländerungs-
staatsvertrag nach seinem Artikel 2 Absatz 1 Satz 2 ge-
genstandslos wird.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

5

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Zielsetzung

Der Glücksspielstaatsvertrag sieht seit 1. Juli 2012 die Zulassung von insgesamt
20 konzessionierten privaten Anbietern von Sportwetten vor; das staatliche Wett-
monopol ist während einer Experimentierphase von sieben Jahren sus pendiert.
Aufgrund Beschlüsse hessischer Verwaltungsgerichte konnte bislang keine dieser
Konzessionen erteilt werden. Weiter ist zeitlich nicht absehbar, wann die Ent-
scheidungen in den Hauptsacheverfahren ergehen. Daher kann der Staatsvertrag
weiterhin nicht umgesetzt werden.

Durch die punktuelle Änderung des Glücksspielstaatsvertrages wird die Regulie-
rung des Sportwettenmarktes für die Dauer des Staatsvertrages abgeschlossen und
Klarheit für die Anbieter und beteiligte Dritte (Zahlungsdienstleister, Medien,
Sportvereine und -verbände) geschaffen; zugleich wird den Glücksspielaufsichts-
behörden der Weg zur flächendeckenden Untersagung nicht erlaubter Angebote
eröffnet. Damit wird gleichzeitig ein wichtiger Beitrag gegen die fortschreitende
Erosion des Ordnungsrechts im Glücksspielbereich geleistet.

Das Konzessionsverfahren soll entsprechend in folgenden Punkten geändert wer-
den:

Die Kontingentierung der Sportwettenkonzessionen auf 20 wird für die Dauer der
Experimentierphase, die bis zum 30. Juni 2021 verlängert wird, aufgehoben. Es
wird zu einem zahlenmäßig nicht limitierten Erlaubnisverfahren übergegangen,
welches allen Anbietern offen steht.

Gleichzeitig erhalten alle Bewerber im Konzessionsverfahren, welche die Min-
destanforderungen erfüllt haben, eine vorläufige gesetzliche Erlaubnis, welche
auf ein Jahr begrenzt ist.

Die Zuständigkeiten des Landes Hessen im Konzessionsverfahren werden dem
Wunsch Hessens entsprechend auf das Land Nordrhein-Westfalen übertragen.

Daneben geht die Zuständigkeit für das „financial blocking“ bei unerlaubtem
Glücksspiel in mehr als einem Bundesland nach § 9 a Absatz 2 Satz 2 GlüStV
ebenfalls auf Nordrhein-Westfalen über. Die Geschäftsstelle des Glücksspielkol-
legiums soll sich fortan in Sachsen-Anhalt befinden, wo künftig auch die Sperrda-
tei geführt werden soll.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf die Erläuterungen zum Zweiten
Glücksspieländerungsstaatsvertrag verwiesen.

Die Notifizierung des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrages gegenüber
der EU Kommission hat stattgefunden. Die Kommission hat lediglich Anmerkun-
gen gemacht und Fragen gestellt. Diese Bemerkungen fußen jedoch auf einer un-
zureichenden Kenntnis der deutschen Rechtslage. So beginnt die Experimentier-
phase entgegen der Ansicht der Kommission nicht erst mit der Erteilung von Er-
laubnissen, sondern hat bereits begonnen, sodass diese Phase mit dem Zweiten
Glücksspieländerungsstaatsvertrag sogar verlängert wird. Auch ist der Kommis -
sion die Funktion der vorläufigen Erlaubnis unklar. Entgegen der Ansicht der
Kommission kann mit dem Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag jeder An-
bieter sofort eine Erlaubnis beantragen. Die Länder haben die Anmerkungen und
Fragen der Kommission in einem gemeinsamen Antwortschreiben an die Kom-
mission aufgegriffen und umfassend beantwortet. Das Schreiben wurde dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zur Weiterleitung an die Kommis -
sion übersandt.
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Der von allen Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder unterzeich-
nete Zweite Glücksspieländerungsstaatsvertrag soll am 1. Januar 2018 in Kraft
treten. Voraussetzung hierfür ist, dass bis zum 31. Dezember 2017 sämtliche Rati-
fikationsurkunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Mi nis -
terpräsidentenkonferenz hinterlegt worden sind. Der Landtag wurde vor Unter-
zeichnung per Schreiben des Staatsministeriums von dem Vorhaben in Kenntnis
gesetzt (Landtags-Drucksache 16/1534 vom 31. Januar 2017).

II. Inhalt

Der vorliegende Entwurf dient der Ratifizierung des von allen Regierungschefin-
nen und Regierungschefs unterzeichneten Zweiten Glücksspieländerungsstaats-
vertrages.

III. Alternativen

Keine.

IV. Wesentliche Ergebnisse des Nachhaltigkeitschecks

Von den Regelungen ist nur ein begrenzter Kreis von Unternehmen betroffen. Er-
hebliche Auswirkungen auf die ökonomischen, ökologischen und sozialen Ver-
hältnisse ergeben sich somit nicht. Von einem Nachhaltigkeitscheck gemäß Num-
mer 4.3.4 der VwV Regelungen wurde daher abgesehen.

V. Finanzielle Auswirkungen

Durch Abschluss des Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrages und Ratifizie-
rung in Landesrecht ergeben sich aus derzeitiger Sicht keine nennenswerten
Mehrkosten. Die Rechtsänderungen führen zu keinen Kosten bei Privathaushal-
ten. 

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 

Nach Artikel 50 Satz 2 der Landesverfassung bedarf der Zweite Glücksspielände-
rungsstaatsvertrag der Zustimmung des Landtags durch Gesetz. Satz 2 schreibt
die Veröffentlichung vor.

Zu Artikel 2

Absatz 1 regelt das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes. 

Absatz 2 ordnet an, sowohl den Tag des Inkrafttretens als auch den Fall, dass der
Zweite Glücksspieländerungsstaatsvertrag nach seinem Artikel 2 Absatz 1 Satz 2
gegenstandslos wird, weil nicht bis zum 31. Dezember 2017 alle Ratifizierungsur-
kunden bei der Staatskanzlei der oder des Vorsitzenden der Ministerpräsidenten-
konferenz hinterlegt wurden, im Gesetzblatt bekanntzugeben.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

7



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

8



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

9



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

10



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

11



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

12



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

13



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

14



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

15



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

16



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 2304

17



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


